	Übersicht: Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben des Betriebsarztes und die Auswirkungen auf Ihre Arbeit als BR

	Das Arbeitssicherheitsgesetz: 
Das ASiG legt fest, dass es in der Verantwortung Ihres Arbeitgebers liegt, dem Arbeits- und Gesundheitsschutz bzw. der Unfallverhütung im Unternehmen nachzukommen, einen Betriebsarzt zu bestellen und die gesetzlichen geforderten Aufgaben an ihn zu übertragen. Für Sie als Betriebsrat ist insbesondere § 9 relevant.

	§ 2 ASiG
	Ihr Arbeitgeber hat einen Betriebsarzt zu bestellen und überträgt ihm die gesetzlichen Aufgaben. Er hat dafür zu sorgen, dass der Betriebsarzt seine Aufgaben erfüllt, und muss ihm hierfür auch soweit erforderlich Räumlichkeiten und Geräte bereitstellen oder auch Fortbildungen ermöglichen.  

	§ 3 ASiG
	Die Aufgaben des Betriebsarztes werden durch § 3 ASIG definiert und durch das Arbeitsschutzgesetz, die die Arbeitsmedizinische Vorsorge-Verordnung und die Vorschrift 2 der DGUV nochmals konkretisiert. Zu den groben Aufgaben eines Betriebsarztes gehören Beratung, arbeitsmedizinischen Untersuchungen und Begehungen. Ausdrücklich schließt das Gesetz aus, die Krankmeldungen der Kolleginnen und Kollegen auf ihre Berechtigung überprüfen zu müssen. Dies ist für Sie als Betriebsrat z. B. im betrieblichen Eingliederungsmanagement relevant, wenn Ihr Arbeitgeber das umgehen möchte.

	§ 4 ASiG
	Definiert die Qualifikation, die Ihr Betriebsarzt (Zusatzqualifikation oder Facharzt für Arbeitsmedizin) vorweisen muss, um tätig zu werden.

	§ 9 ASiG
	Der Betriebsarzt ist dazu verpflichtet, mit Ihnen als Betriebsrat zusammenzuarbeiten, und muss Sie über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung unterrichten. Als Betriebsrat muss er Sie fachlich beraten. Als Betriebsrat müssen Sie bei der Bestellung des Betriebsarztes zustimmen. 

	§ 11 ASiG 
	Der Betriebsarzt ist wie Sie als Betriebsrat Teil des Arbeitsschutzausschusses. Daher sollten Sie als Betriebsrat ihn auch bei den 4 Zusammenkünften im Jahr regelmäßig für einen Austausch treffen. Wie oft war das in 2024 der Fall? Ggf. hat Ihr Betriebsrat zu wenige Stunden, um all seinen Aufgaben nachzukommen.

	Arbeitsschutzgesetz
Ziel des ArbSchG ist es, die körperliche und seelische Gesundheit Ihrer Kollegen zu erhalten und zu verbessern. Hierfür muss Ihr Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung mit Unterstützung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit durchführen. Ebenso muss er arbeitsmedizinische Untersuchungen anbieten (siehe Seite 6+7).

	§ 11 ArbSchG
	Ihr Arbeitgeber muss Ihren Kollegen ermöglichen, sich arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen.

	Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
Die ArbMedVV konkretisiert die medizinischen Untersuchungen und die Pflichten des Betriebsarztes. Diese dienen zur Früherkennung und Verhinderung von arbeitsbedingten Erkrankungen und regeln, welche Informationen der Betriebsarzt Ihrem Arbeitgeber mitteilen darf. Dies wird in der aktuellen DGUV-Empfehlung beschrieben: https://kurzlinks.de/ychc

	Die Vorschrift 2 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Die DGUV V2 konkretisiert den betriebsärztlichen Betreuungsumfang in Ihrem Betrieb. Dieser ist abhängig von der Anzahl der Kollegen, der Branche und der Betriebsart. Bei über 10 Beschäftigten teilt sich die Betreuungszeit in eine Grundbetreuung und eine branchenspezifische Betreuung auf. So hat sich jede Berufsgenossenschaft die DGUV V2 auf die Bedürfnisse ihrer Branche angepasst. Fragen Sie daher bei Ihrer BG nach. Darüber hinaus konkretisiert die DGUV V2 auch nochmals die Inhalte und Aufgaben der Betriebsärzte nach dem ASiG aus Sicht der Unfallversicherungsträger.
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